
Satzung    
über die Erhebung von Entgelten und Kostenersatz 

 für die Leistungen der 
Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Heimbach 

 (Feuerwehrsatzung) 
vom 30.10.2001 

 
(i. d. F. der 1. Änderungssatzung vom 06.05.2008) 

 
Präambel  
 
Die Stadtvertretung der Stadt Heimbach hat am 24.04.2008 aufgrund von § 7 in Verbindung 
mit § 41 Abs. 1 (f) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666 / SGV. NRW 2032), in der z.Zt. 
gültigen Fassung und § 41 Abs. 2, 3 und 4 des Gesetzes über den Feuerschutz und die 
Hilfeleistung (FSHG) vom 10.02.1998 (GV.NRW. S. 122 / SGV. NRW 213), in der z.Zt. 
gültigen Fassung und der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV.NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
24.11.1998 (GV.NRW. S. 666) folgende Änderungssatzung beschlossen: 
 
Artikel 1 
 
1.  § 2 der Satzung über die Erhebung von Entgelten und Kostenersatz für die Leistungen 

der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Heimbach erhält folgende Fassung: 
 

§ 2 
Kostenersatz 

 
Für die nachfolgend aufgeführten Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr und der hilfeleistenden 
Feuerwehren im Sinne von § 17 FSHG wird der Ersatz von entstandenen Kosten verlangt: 
 
1. von dem Verursacher, wenn er die Gefahr oder den Schaden vorsätzlich herbeigeführt hat, 
 
2. von dem Fahrzeughalter, wenn die Gefahr oder der Schaden beim Betrieb von Kraft-, 
Schienen-, Luft- oder Wasserfahrzeugen entstanden ist, sowie von dem Ersatzpflichtigen in 
sonstigen Fällen der Gefährdungshaftung, 
 
3. von dem Transportunternehmer,  Eigentümer, Besitzer oder sonstigen Nutzungsberechtig- 
ten, wenn die Gefahr oder der Schaden bei der Beförderung von brennbaren Flüssigkeiten 
(VbF) vom 27. Februar 1980 (BGBl. I. S. 229) oder von besonders feuergefährlichen Stoffen 
oder gefährlichen Gütern im Sinne der Gefahrengutverordnung „Straße“ (GGVS) vom 22. Juli 
1985 BGBl. I. S. 5050) oder § 19 g Abs. 5 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 23. 
September 1986 (BGBl. I. S. 1529) entstanden ist, 
 
4. von dem Eigentümer, Besitzer oder sonstigen Nutzungsberechtigten, wenn die Gefahr oder 
der Schaden beim sonstigen Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten oder besonders 
feuergefährlichen Stoffen oder gefährlichen Gütern gemäß Ziff. 3 entstanden ist, soweit es 
sich nicht um Brände handelt,  
 
5. von demjenigen, der vorsätzlich grundlos die Feuerwehr alarmiert. 
 
6. Besteht neben der Pflicht der Feuerwehr zur Hilfeleistung die Pflicht einer anderen 
Behörde oder Einrichtung zur Schadensverhütung und Schadensbekämpfung, so sind der 
Gemeinde die Kosten für den Feuerwehreinsatz vom Rechtsträger der anderen Behörde 
oder Einrichtung zu erstatten, sofern ein Kostenersatz nach Ziffer 1 - 5 nicht möglich ist. 



 
 
 
2.  Die Tarifstelle 2.1.4 des Kosten- und Gebührentarif zur Satzung über die Erhebung 

von Entgelten und Kostenersatz für die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der 
Stadt Heimbach erhält folgende Fassung: 

 
 
Tarifstelle 2.1.4 
 

2.1.4. Löschfahrzeuge: TLF 16/25, LF 16 TS, HLF 20/16   67,50 Euro 
 
 
Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach Ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 

 

Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Satzung der Stadt Heimbach vom 06.05.2008 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Hinweis: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
    Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und 
    dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
    Mangel ergibt. 
 
 
Heimbach, den 06.05.2008  
 
 
 
Züll 
 


